
Anlage zum Bewerbungsantrag  
für beruflich qualifizierte Bewerber-/innen 

für zulassungsbeschränkte Studiengänge gemäß der 
Berufsbildungshochschulzugangsverordnung des Landes NRW (BBHZG-VO) 

 

 
Bewerber-Nr. (Kontrollblatt):  

Name, Vorname:  
 
Bitte kreuzen Sie die folgenden Punkte wahrheitsgemäß an: 

1) Abgeschlossene Berufsausbildung: JA Einzureichender Nachweis 

Ich kann den Abschluss einer mindestens zweijährigen Berufsausbildung 
entsprechend § 3 Abs. 1 (BBHZG-VO) vorweisen. 

� 
Abschlusszeugnis der 

Ausbildung 
(inklusive der Gesamtnote) 

 
 
Bitte kreuzen Sie an, ob Sie zu Gruppe 2, 3 oder 4 zählen: 

2) Ich kann folgenden Abschluss einer Aufstiegsfortbildung entsprechend § 2 der 
BBHZG-VO nachweisen: 

JA Einzureichender Nachweis 

- einen Meisterbrief im Handwerk � Meisterbrief  
(Inklusive der Gesamtnote) 

- einen Fortbildungsabschluss (z. B. Fachwirt, Betriebswirt o.ä.) � Abschlusszeugnis 
(Inklusive der Gesamtnote) 

- den Abschluss einer Fachschule (entsprechend der Rahmenvereinbarung über 
Fachschulen der Kultusministerkonferenz) 

� Abschlusszeugnis d. Fachschule 
(Inklusive der Gesamtnote) 

- einen vergleichbaren landesrechtlich geregelten Fortbildungsabschluss für 
Berufe im Gesundheitswesen oder im Bereich der sozialpflegerischen und 
sozialpädagogischen Berufe 

� Abschlusszeugnis d. Fortbildung 
(Inklusive der Gesamtnote) 

 
 
3) Ich kann folgende Voraussetzung gemäß § 3 der BBHZG-VO nachweisen und 
gehöre zum Personenkreis der „fachtreuen“ Bewerber/-innen: 

JA Einzureichender Nachweis 

-  eine mindestens 3-jährige Berufstätigkeit in Vollzeit oder in Teilzeit (bei 
entsprechend verlängerter Dauer) in meinem erlernten Ausbildungsberuf 
vorweisen UND 
- die Prüfung meiner Unterlagen hat im Fachbereich stattgefunden und ergeben, 
dass ich als „fachtreue/r“ Bewerber/-in gelte 

� 

 

 

� 

Nachweis der Berufstätigkeit 
inklusive Berufsbezeichnung und 

Stundenumfang 
sowie  

Nachweis des Fachbereichs über 
Bestätigung der Fachtreue 

 
 

  

4) Ich kann folgende Voraussetzungen erfüllen und zähle zum Personenkreis der  
in § 4 BBHZG-VO genannten „nicht fachtreuen“ Bewerber/-innen mit 
bestandener (!) Zugangsprüfung: 

 
JA 

 
Einzureichender Nachweis 

- mindestens 3-jährige Berufstätigkeit in Vollzeit oder in mindestens hälftiger 
Teilzeit (bei entsprechend verlängerter Dauer) ODER  
- hauptverantwortliche und selbständige Führung eines Familienhaushalts und 
Erziehung eines minderjährigen Kindes von der Dauer von mind. 3 Jahren ODER 
- Pflege eines Angehörigen ODER 
- Bundesfreiwilligendienst, Freiwilliges Soziales Jahr, o.ä. entsprechend BBHZVO 
 
UND 
- habe aufgrund dieser erfüllten Voraussetzungen an einer Zugangsprüfung der 
WWU Münster teilgenommen, die ich mit der Note__________ bestanden habe. 

� 

 

 

 

 

� 

Nachweis der Berufstätigkeit 
inklusive Berufsbezeichnung und 

Stundenumfang bzw. 
Geburtsurkunde des Kindes, 

Dienstnachweis o.ä. 
sowie 

Zeugnis der bestandenen 
Zugangsprüfung 
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Bitte nur ausfüllen, wenn zutreffend: 
5) Besonderheiten/Sonstiges:  JA Einzureichender Nachweis 
-ich verfüge über besondere berufliche Erfahrungen bezogen auf den 
gewünschten Studiengang 
- ich verfüge über weitere besondere berufliche Fortbildungsabschlüsse 
 
 
 
- es gibt sonstige besondere Gründe für die Aufnahme des Studiums:  
 

 

� 

 

 

� 

Nachweis vom Arbeitgeber, bzw. 
Abschlusszeugnis des 

Fortbildungsabschlusses  
(inklusive der Gesamtnote) 

 
bzw. anderweitige offizielle (!) 

Nachweise zur Angabe 

 
 
 
Erklärung: 
Ich versichere mit meiner Unterschrift, dass ich nicht im Besitz der allgemeinen oder der entsprechenden 
fachgebundenen Hochschulreife bin und dass die von mir gemachten Angaben der Richtigkeit 
entsprechen. 
 
___________________________________   _______________________________ 
 Datum Unterschrift 

 
 

Die in der dritten Spalte genannten einzureichenden Nachweise zu Ihrer beruflichen Qualifikation 
müssen Ihrem Kontrollblatt als amtlich beglaubigte Kopien beigefügt werden. 
 
Bitte beachten Sie, dass 2 % der Studienplätze für beruflich qualifizierte Bewerber/-innen zur Verfügung 
stehen. Sollte es in Ihrem gewünschten Studiengang mehr Bewerber/-innen als Plätze geben, ist die 
Auswahl durch eine Kommission erforderlich, innerhalb derer Ihren eingereichten 
Bewerbungsunterlagen Punkte zugewiesen werden. Deshalb beachten Sie bitte genau die Hinweise in 
der dritten Spalte zu den einzureichenden Unterlagen. Reichen Sie z. B. Ihr Abschlusszeugnis der 
Ausbildung nur ohne Angabe einer Note ein, kann zwar die Ausbildung an sich gewertet werden, jedoch 
keine Punktzahl für eine Note vergeben werden.  
 
Liegt das Kontrollblatt bis zur Bewerbungsfrist nicht unterzeichnet vor oder fehlen weitere der genannten 
einzureichenden Dokumente, ist Ihr Bewerbungsantrag unvollständig und nimmt nicht am 
Vergabeverfahren teil. 
 
 
IHRE CHECKLISTE: 

� unterzeichnetes Kontrollblatt (aus der Online-Bewerbung) 
� amtlich beglaubigter Nachweis der abgeschlossenen Ausbildung 
� amtlich beglaubigte/r Nachweis/e zu den Punkten 2, 3 oder 4 (und wenn zutreffend 5) 
� ausgefüllte und unterzeichnete Anlage zum Bewerbungsantrag (dieses Formular) 
� Sollten Sie sich für den Bachelor BK (Kooperation mit der Fachhochschule Münster) bewerben, 
reichen Sie bitte auch – sofern vorhanden – Ihr Zeugnis der Fachhochschulreife ein 
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